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Antrag auf Anbringung einer Strom – Freileitungsisolierung 

Objekt 

Auf dem Gebäude / Straße:   

Arbeiten:   
 
 
Antragsteller 

 
Name:   

 
Straße:   

Telefon:   
 
 

 

Walldorf, den Unterschrift 
 
 

 
Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der BG schreiben u.a. – die Einhaltung bestimmter 
Sicherheitsabstände gegenüber elektrischen Anlagen vor. 
Für die Einhaltung dieser UVV ist der jeweilige Unternehmer (Handwerker / Hausbesitzer ) 
verantwortlich. 

 
Wenn bei Dacharbeiten oder Gerüstarbeiten der Abstand zu elektrischen Freileitungen zu gering ist, 
bringen die Stadtwerke eine Leitungsisolierung an. 

Diese Leistung ist für die Dauer von 6 Wochen kostenfrei, 
danach berechnen wir pro Woche eine Miete von 50.- Euro netto. 

 
Wenn die Arbeiten ausgeführt sind, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns, damit wir die 
Isolierung wieder entfernen können. 
Diese Bedingungen werden mit der obigen Unterschrift anerkannt. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung: 

Stadtwerke Walldorf GmbH & Co.KG 
Telefon: 06227 / 82 88 103 
Fax: 06227 / 82 88 288 
Email: stromversorgung@stadtwerke-walldorf.de 

Einbaudatum:   

Freimeldung:   

Abbau:    
(wird von den Stadtwerken ausgefüllt) 




